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A. Gesetzliche Regelung und Rechtsprechung
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I. Gesetzliche Grundlage  

§ 14 Abs. 1 KAG

� Die Gebühren dürfen höchstens so bemessen werden, dass die nach 
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen 
Kosten (Gesamtkosten) der Einrichtung gedeckt werden, wobei die 
Gebühren in Abhängigkeit von Art und Umfang der Benutzung 
progressiv gestaltet werden können. 
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I. Gesetzliche Grundlage

Zwei Grundfragen: 

- Gebührenfähigkeit der (Gesamt-)Kosten

• Wenige Änderung für alle Gebühren durch die 
Entscheidung vom 11.3.2010 (Kosten für die 
Gebührenkalkulation, bedeutend: Kostenunter- und 
überdeckung)

- Verteilung der Kosten 

• Wesentliche Änderung im Abwasserbereich durch die 
Entscheidung vom 11.3.2010
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II. Ausgangspunkt und bisherige Rechtsprechung 

� Art und Umfang der Benutzung (progressiv)

� Bisher: 
� Frischwassermaßstab für die Benutzung insgesamt 

� Prämisse

� Die Benutzung des Niederschlagswassers und Schmutzwasser 
verhält sich etwa proportional

• Homogene Bebauung
• Geringfügiger Kostenanteil Niederschlagswasser

• (Degression der Großverbraucher)
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II. Ausgangspunkt und bisherige Rechtsprechung

1. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 25.3.1985 – 8 B 11.84 –

Der Frischwassermaßstab verstößt als Verteilungsmaßstab auch für das 
Niederschlagswasser nicht gegen Gleichheitssatz und Äquivalenzprinzip  

- wenn entweder 

die daraus folgende Benachteiligung der Wassergroßverbraucher durch die 
Regelung einer Gebührendegression ausgeglichen wird, 

- oder 

wenn die durch Gebühren zu deckenden Kosten der Regenwasserbeseitigung von 
den angeschlossenen Grundstücken geringfügig sind.

Als geringfügig hat das Bundesverwaltungsgericht diese Kosten angesehen, wenn 
ihr Anteil an den gesamten Kosten der Entwässerung nicht mehr als 12 vom 
Hundert beträgt. 
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II. Ausgangspunkt und bisherige Rechtsprechung 

2. Verwaltungsgerichtshof Mannheim, 
Urteil vom 07.10.2004  – 2 S 2806/02 –

Ob der Frischwasserbezug auch als Indikator für die Menge des eingeleiteten Niederschlagswassers angesehen werden 
kann, ist so lange unerheblich, als die Kosten seiner Beseitigung ohnehin nur gering sind…

Der Frischwasserbezug ist jedenfalls dann zur Erfassung der Menge des abgeleiteten Niederschlagswassers geeignet, 

wenn nach den Verhältnissen im Satzungsgebiet im Durchschnitt der Veranlagungs-fälle
ein Wahrscheinlichkeitszusammenhang zwischen beiden Wassermengen derart besteht, 
dass der Wasserbezug auf einem Grundstück der Zahl der Bewohner und diese wiederum 
dem Umfang der baulichen Nutzung eines Grundstücks sowie der dort vorhandenen 
befestigten Fläche entspricht, von der Regenwasser in die Kanalisation abgeleitet wird…
Dies ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn ein Satzungsgebiet durch eine 
verhältnismäßig homogene und wenig verdichtete Wohnbebauung ohne eine 
nennenswerte Anzahl kleinflächiger Grundstücke mit hohem Wasserverbrauch bzw. 
großflächig befestigter Grundstücke mit geringem Wasserverbrauch geprägt ist. In diesem 
Fall liegt eine verhältnismäßig homogene Bebauung vor, die einen als Regelfall 
vorkommenden, nur vereinzelt durchbrochenen Bebauungstyp voraussetzt.
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II. Ausgangspunkt und bisherige Rechtsprechung

2. Verwaltungsgerichtshof Mannheim, 
Urteil vom 07.10.2004 – 2 S 2806/02 –

Die Kommune hat bei der Feststellung, ob einheitliche 
Verhältnisse im dargelegten Sinne vorliegen, keine 
aufwendigen Ermittlungen vorzunehmen…. Von Bedeu-
tung ist nur das etwaige Vorhandensein erheblicher 
Abweichungen vom Durchschnitt… Zulässiger Anhalts-
punkt ist die Bebauungsstruktur des Satzungsgebiets. 

Im Regelfall kann bei einer Einwohnerzahl von 60.000 bis 
80.000 noch von einer homogenen Siedlungsstruktur 
ausgegangen werden. 
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II. Ausgangspunkt und bisherige Rechtsprechung

3. Verwaltungsgerichtshof Mannheim, Beschluss vom 
06. Februar 2008 – 2 S 650/06 –

Soweit der Kläger im Rahmen der Homongenitätsprüfung eine Gegenüberstellung 
typischer und untypischer Grundstücksflächen für geboten hält, hat er sich nicht mit der 
Rechtsprechung des Senats… und der des Bundesverwaltungsgerichts…
auseinandergesetzt, nach der bei dieser Prüfung auf die Zahl der Grundstücke, in 
denen nach den Verhältnissen im Satzungsgebiet kein 
Wahrscheinlichkeitszusammenhang zwischen dem Frischwasserbezug und der Menge 
des auf einem Grundstück eingeleiteten Niederschlagswasser besteht, abzustellen ist. 

Zu Unrecht macht der Kläger geltend, das Verwaltungsgericht habe es nur für möglich 
gehalten, dass der Anteil der atypischen Grundstücke 10 % nicht übersteige. Denn das 
Verwaltungsgericht hat ein solches Übersteigen bereits auf der Grundlage der von der 
Beklagten vorgelegten Auflistung, die selbst die mit Geschosswohnungen bebauten 
Grundstücke berücksichtigt habe, für offensichtlich ausgeschlossen gehalten. Nichts 
anderes gelte selbst dann, wenn – dem Kläger folgend – in den Ortskern gelegene 
ehemals landwirtschaftlich genutzte Grundstücke als atypisch berücksichtigt würden…
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III. Urteil des VGH Mannheim vom 11.03.2010 – 2 S 29 38/08 –

� Der Frischwassermaßstab verstößt als Maßstab für die 
Beseitigung von Niederschlagswasser gegen den 
Gleichheitssatz und gegen das Äquivalenzprinzip

� Er erlaubt keinen zuverlässigen Rückschluss darauf, wie 
viel Niederschlagswasser von einem Grundstück der 
öffentlichen Abwasseranlage zugeführt wird
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III. Urteil des VGH Mannheim vom 11.03.2010 – 2 S 29 38/08 –

� Der Frischwasserverbrauch ist bei Wohngrundstücken 
personen- und bei Gewerbegrundstücken produktions-
abhängig, während die Menge des eingeleiteten 
Niederschlagswassers von der Größe des Grundstücks 
und der Oberflächengestaltung abhängt 

� Die Menge des abgeleiteten Niederschlagswassers 
bestimmt sich nach der Größe der versiegelten Grund-
stücksflächen, die sich nach der Kubatur der Baukörper 
und dem Vorhandensein weiterer befestigter Flächen 
richtet
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III. Urteil des VGH Mannheim vom 11.03.2010 – 2 S 29 38/08 –

� Der Grundsatz der Typengerechtigkeit rechtfertigt die 
Gleichbehandlung ungleicher Sachverhalte nur soweit 
nicht mehr als 10 % der von der Regelung betroffenen 
Fälle dem Typ widersprechen

� Dem Kriterium einer homogenen Siedlungsstruktur lag 
der Gedanke zu Grunde, dass in einer Gemeinde für 
90% der angeschlossenen Grundstücke die 
Entwässerungsverhältnisse in etwa gleich seien. Dies 
dürfte vielmehr die absolute Ausnahme sein

� An der Annahme, dass bei 60.000 bis 80.000 Ein-
wohnern noch von einer homogenen Siedlungsstruktur 
ausgegangen werden könne, hält der Senat nicht mehr 
fest

29. April 2010
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III. Urteil des VGH Mannheim vom 11.03.2010 – 2 S 29 38/08 –

� Deshalb sind sowohl gewerblich oder industriell genutzte 
Grundstücke als auch Grundstücke mit stark verdichteter 
Wohnbebauung (z. B. Hochhäuser) von vornherein als 
atypisch anzusehen

� Selbst bei Ein- und Zweifamilienhausgrundstücken kann 
nicht von einer annähernd vergleichbaren Relation 
zwischen Frischwasserverbrauch und Niederschlags-
wassermenge ausgegangen werden

29. April 2010
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III. Urteil des VGH Mannheim vom 11.03.2010 – 2 S 29 38/08 –

� Selbst im Bereich der Einfamilienhäuser ist durch die 
Streuung der Haushaltsgrößen ein stark unterschied-
licher Frischwasserverbrauch festzustellen, der bei 
ansonsten gleichen Verhältnissen zu gravierenden 
Unterschieden bei der Höhe der veranlagten Gebühren 
für den Anteil der Kosten der Niederschlagswasserbe-
seitigung führt

29. April 2010
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III. Urteil des VGH Mannheim vom 11.03.2010 – 2 S 29 38/08 –

Beispiel des VGH Mannheim:

� Einzelperson 40 m³/a * 4,20 DM/m³ = 168,-- DM

� 4 Personen 160 m³/a * 4,20 DM/m³ = 672,-- DM

Annahme, Niederschlagswasserkosten 25% der Gesamtkosten:

� Einzelperson = 42,-- DM
� 4 Personen =   168,-- DM

Bei vergleichbarem Umfang der Grundstücksversiegelung

29. April 2010
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III. Urteil des VGH Mannheim vom 11.03.2010 – 2 S 29 38/08 –

� Fachliteratur geht davon aus, dass Kostenanteil der 
Niederschlagswasserbeseitigung an den Gesamtkosten 
der öffentlichen Einrichtung regelmäßig 25 % oder 
größer ist

� Die Geringfügigkeitsgrenze des BVerwG (12%) ist damit 
regelmäßig überschritten

29. April 2010
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III. Urteil des VGH Mannheim vom 11.03.2010 – 2 S 2938/08 –

Konsequenz: 

Es müssen – von wenigen, wohl nur theoretisch 
denkbaren – Ausnahmen abgesehen, getrennte 
Schmutz- und Niederschlagswassergebühren nach 
unterschiedlichen Gebührenmaßstäben erhoben werden

29. April 2010
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III. Urteil des VGH Mannheim vom 11.03.2010 – 2 S 29 38/08 –

� Die versiegelten Flächen können im Rahmen einer 
Selbstveranlagung der Gebührenschuldner ermittelt 
werden, die Gemeinde kann sich auf eine stichproben-
weise Überprüfung der Angaben der Gebührenschuldner 
beschränken

� Die Kosten der Gebührenkalkulation durch ein von der 
Gemeinde beauftragtes Beratungsbüro oder einen 
anderen Dritten einschließlich der Kosten der not-
wendigen Vorarbeiten sind gebührenfähig (Änderung der 
Rechtsprechung, vgl. Beschluss vom 27.02.1996 
- 2 S 1407/94 -)

29. April 2010
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III. Urteil des VGH Mannheim vom 11.03.2010 – 2 S 29 38/08 –

� Ausgleich von Kostenunter- oder überdeckungen
- Bis 09.05.2009

• keine Korrektur fehlerhafter Kalkulationen, nur 
Prognoseirrtum darf korrigiert werden

• Keine Korrektur, falls ansatzfähige Kosten nicht 
oder nicht in der zulässigen Höhe eingestellt 
wurden

- Seit 09.05.2009 (auch rückwirkend!)
• Auch Kostenunter- und überdeckungen, die auf 

Kalkulationsfehlern beruhen, können bzw. müssen 
(!) korrigiert werden, soweit sie innerhalb der 5-
Jahres-Frist liegen

29. April 2010
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III. Urteil des VGH Mannheim vom 11.03.2010 – 2 S 29 38/08 –

� Die sich aus einen solchen Verständnis ergebende 
Konsequenz ist, dass unter der Geltung des § 14 Abs. 2 
Satz 2 KAG 2009 beschlossene Gebührensatzungen 
durch in der Vergangenheit unterlaufene und unter 
Umständen lange zurückliegende Fehler bei früheren 
Gebührenkalkulationen infiziert werden können

29. April 2010
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III. Urteil des VGH Mannheim vom 11.03.2010 – 2 S 29 38/08 –

� Nach Ablauf des 5-Jahres-Zeitraums darf die Gemeinde 
auch nicht ausgeglichene Überdeckungen „behalten“, 
denn die Frist soll für Gemeinde und Gebührenpflichtige 
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit erzeugen

� Die Rechtsprechung zum Verbot des Ausgleichs von 
Unterdeckungen, die vom zuständigen Gremium aus-
drücklich gebilligt wurden, gilt weiter (vgl. jüngst: VGH 
Mannheim, Urteil vom 20.01.2010 – 2 S 1171/09 -)

29. April 2010
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B. Folgen des Urteils für die Satzungen
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I. Nichtigkeit 

- Nichtigkeit der gebührenrechtlichen Regelung!

- Keine Normverwerfungskompetenz 

- Keine Übergangsregelung 

- Auswirkungen auf das Beitragsrecht?
- Ungültigkeit der beitragsrechtliche Regelung?!?
- Gesplitteter Beitrag?!?

- Wohl eher nicht, siehe Beschluss 18.08.2009, 2 S 
2337/08

� Gebührenrechtliche Teile aller Satzungen sind nichtig 
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II. Notwendigkeit der Änderungen der Satzung 

- Alle Satzungen sind (schnellstmöglich) anzupassen

- Bis dahin: Fortführung der bisherigen Praxis

- Zeitpunkt/Inkrafttreten
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III. Rückwirkung der Satzungsänderung 

- Echte Rückwirkung! 

• Bei Dauerschuldverhältnissen kommt es auf die Verwirklichung 
des abgabenrechtlichen Tatbestandes (z.B. Wasserbezug oder 
Wassereinleitung) an. Soweit dieser Tatbestand in der Ver-
gangenheit verwirklicht wurde, liegt ein abgeschlossener Sach-
verhalt vor, so dass es nicht mehr darauf ankommt, ob die 
Abgabe erst am Ende des Bemessungszeitraums entsteht. Eine 
rückwirkende Abgabenerhöhung während des Bemessungs-
zeitraums stellt damit eine echte Rückwirkung dar; vgl. Gössl in 
Reif/Gössl, Kommunalabgabengesetz, § 2, 1.4.2.1
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III. Rückwirkung der Satzungsänderung

- Schlechterstellungsverbot 
• Schmutzwasser/Niederschlagswasser getrennt?
• Bezieht sich nur auf die Höhe der Abgaben, nicht 

auch auf die Berechnungsgrundlagen 
� Für rückwirkend erlassene Abgabensatzungen fordert das Rechtsstaatsprinzip grundsätzlich ein 

Schlechterstellungsverbot. Dieses bezieht sich aber nur auf die Höhe der Abgabe, nicht auch auf 
deren Berechnungsgrundlagen (vgl. zum Ganzen: Seeger/Gössl, aaO,..). Dem 
Schlechterstellungsverbot wird jedenfalls dann Genüge getan, wenn der Satzungsgeber - wie hier -
durch eine Vergleichsberechnung sicherstellt, dass jeder einzelne Gebührenpflichtige durch die 
rückwirkende Satzung nicht schlechter als durch die ursprüngliche gestellt wird. 
VGH Mannheim 24.07.2003, 2 S 2700/01

� BVerfG 03.09.2009, 1 BvR 2009

• Kappungsgrenze
• (Wohl) Keine weitergabefähige 

Kostenunterdeckung (siehe Urteil 11.3.2010)
• Definitivverlust
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III. Rückwirkung der Satzungsänderung

Evtl. Hinweis auf geplante Änderung

� Ausdrückliche rechtzeitige und ausreichende Ankündigung 
der rückwirkend zu erlassenden Regelung 

� Davon kann ausgegangen werden, wenn auf das 
rückwirkende Inkraftsetzen der Satzung im Publikationsorgan 
der Gemeinde rechzeitig hingewiesen wird (VG Karlsruhe 
Urteil vom 15.7.1997 – 11 K 526/96 –, BWGZ 1997, 917, 
Urteil vom 10.5.2000 – 10 K 4088/98 –, BWGZ 2001, 546)

� Die Ankündigung muss spätestens zu dem Zeitpunkt erfolgt 
sein, zu dem die rückwirkend erlassene Satzung Inkrafttreten 
soll 

� Das bloße Bekanntgeben von Gesetzesinitiativen oder die 
Berichterstattung über die Vorbereitung einer Neuregelung 
durch die gesetzgebende Körperschaft genügt nicht 
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C. Maßstab
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I. Infragekommende Satzungsregelungen

1. Ausgangspunkt

� Konkrete Ermittlung der eingeleiteten 
Niederschlagswassermenge ist nicht (bzw.  nur sehr 
aufwändig) möglich, daher sind "Hilfsmaßstäbe" 
anerkannt

� Die Menge des abgeleiteten Niederschlagswassers wird 
bestimmt durch die Größe der versiegelten Grundstücks-
flächen, die sich nach der Kubatur der Baukörper und 
dem Vorhandensein weiterer befestigter Flächen – wie 
etwa Stellplätze, Terrassen – richtet
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I. Infragekommende Satzungsregelungen

2. Darstellung der „Grund-Maßstäbe“

� Reine Grundstücksfläche

� Modifizierte Grundstücksfläche/Abflussbeiwert

� Überbaute Grundstücksfläche nach zulässiger 
baulicher Nutzung/Grundflächenzahl

� Versiegelungsmaßstab

� Modifizierter Versiegelungsmaßstab mit Berück-
sichtigung Art der Versiegelung
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3. Modifikation der "Grund-Maßstäbe„

� Berücksichtigung des "Anschlusses" der Flächen

� Berücksichtigung von Zisternen, gedrosselten Einleitungen usw.

� Berücksichtigung von Dachbegrünungen usw. 

� Kombination verschiedener Maßstäbe/Methoden für 
Normalgrundstücke und Sondergrundstücke (Stuttgart)

� (Wahlrecht "Einheitsgebühr oder gesplittete Gebühr bis bestimmte 
Größe der versiegelten Flächen (Freiburg))

I. Infragekommende Satzungsregelungen 
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I. Infragekommende Satzungsregelungen

4. Satzungsmuster Baden-Württemberg (BWGZ, 2001, Seite 820 ff.)

a) Leitfassung 
(1) Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr gem. § 37 Abs. 1 sind die 

bebauten und befestigten (versiegelten) Teilflächen des an die öffentliche Abwasserbe-
seitigung angeschlossenen Grundstücks, von denen Niederschlagswasser unmittelbar oder 
mittelbar den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird. Maßgebend für die Flächen-
berechnung ist der Zustand zu Beginn des Veranlagungszeitraumes; bei erstmaliger 
Entstehung der Gebührenpflicht der Zustand zum Zeitpunkt des Beginns des 
Benutzungsverhältnisses. 

(2) Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser über eine Sickermulde mit Notüberlauf 
(§ 2 Abs. 4) den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, bleiben im Rahmen der 
Gebührenbemessung unberücksichtigt. 

(3) Grundstücksflächen, von denen das anfallende Niederschlagswasser über eine 
Regenwassernutzungsanlage (Zisterne) den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, 
werden im Rahmen der Gebührenbemessung nach Absatz 1 nicht berücksichtigt, wenn das 
dort anfallende Niederschlagswasser ganz oder teilweise im Haushalt oder Betrieb als 
Brauchwasser genutzt wird. 
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I. Infragekommende Satzungsregelungen

4. Satzungsmuster Baden-Württemberg (BWGZ, 2001, Seite 820 ff.)

b) Satzungsalternative „Grundstücksfläche x Faktor laut Baugebiet“
(1) Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr gem. § 37 Abs. 1 ist die Fläche und der 

Versiegelungsgrad des an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossenen Grundstücks. 
Grundstücksflächen von denen Niederschlagswasser über eine Sickermulde mit Notüberlauf (§ 2 Abs. 4) den 
öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, bleiben im Rahmen der Gebührenbemessung 
unberücksichtigt. 

(2) Grundstücksflächen, von denen das anfallende Niederschlagswasser über eine 
Regenwassernutzungsanlage (Zisterne) den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, werden im 
Rahmen der Gebührenbemessung nach Absatz 1 nicht berücksichtigt, wenn das dort anfallende 
Niederschlagswasser ganz oder teilweise im Haushalt oder Betrieb als Brauchwasser genutzt wird. 

(3) Die Grundstücksfläche wird mit einem Faktor multipliziert der unter Berücksichtigung des im jeweiligen 
Baugebiet anzutreffenden durchschnittlichen Versiegelungsgrades (Abflussbeiwert) in der Anlage 1 zu dieser 
Satzung festgelegt wurde. 

Alternativ ergänzend: 

(4) Der Grundstückseigentümer kann die Vermutung des Absatz 1 dadurch widerlegen, dass er der Gemeinde 
einen Nachweis über die tatsächlich bebaute und befestigte (versiegelte) Fläche, von der 
Niederschlagswasser in die öffentliche Kanalisation eingeleitet wird, erbringt…
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I. Infragekommende Satzungsregelungen

5. Satzungsmuster Sachsen

� Maßstab: Versiegelte Grundstücksflächen soweit von diesen Flächen 
Niederschlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage gelangt

� Ermittlung: Ermittlung der versiegelten Fläche über Grundflächenzahl 
(ohne Berücksichtigung des Anschlussgrades)

� Ist im Einzelfall die versiegelte Fläche kleiner ist auf Antrag die 
geringere Fläche zu Grunde zu legen (bzw. ggf. die größere)

� Auf Antrag: Absetzung der Flächen von denen zulässigerweise kein 
oder nicht das gesamte Niederschlagswasser eingeleitet wird
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I. Infragekommende Satzungsregelungen 

6. „Freiburger Modell“

-1.000 m²-Grenze (versiegelte Fläche)
- Frischwassermaßstab
- Versiegelte Fläche
- Wahlrecht

Nach der Entscheidung 11.03.2010 nicht zulässig, da auch 
bei kleineren Flächen keine Homogenität gegeben ist!
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II. Überlegungen zu den Satzungsregelungen 

- (Versiegelte) Flächen
Die Menge des abgeleiteten Niederschlagswassers wird 
bestimmt durch die Größe der versiegelten Grundstücksflächen, 
die sich nach der Kubatur der Baukörper und dem 
Vorhandensein weiterer befestigter Flächen – wie etwa 
Stellplätze, Terrassen – richtet

- Berücksichtigung Versiegelungsart?

- Antragsverfahren zulässig (vgl. VGH 19.3.2009, 2 S 
2650/08)? 



D. Umsetzung in der Kalkulation
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I. Kosten

- Trennung der Kosten 
• Siehe verschiedene Modelle, z.B. BWGZ 2001, 820 ff.
• Bevorzugung kostenorientierte Berechnung (vgl. Rieger, in 

Driehaus, Kommunalabgabenrecht § 6 Randnummer 590 zu 
StEA)

- Behandlung der ursprünglich einheitlichen Abwasserbeiträge in der 
Gebührenkalkulation

- Ermittlung Kostenunterdeckung, Auswirkungen Entscheidung 
11.3.2010? 

- Reaktion bei Bildung der Produkte?
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I. Kosten

� Produktplan Baden-Württemberg

Produkt:
53.80.01 Ableitung von Abwasser

� Kurzbeschreibung: 

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken
und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie
Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen

� Ziele:

Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, 
Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und 
Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter
nach dem Stand der Technik
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I. Kosten

Produkt:
53.80.02 Reinigung von Abwasser

� Kurzbeschreibung:

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungs-
anlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und 
sonstigen Reststoffen

� Ziel:

Mechanische, biologische und chemische Abwasserreinigung zur 
möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter mit maximaler 
Verwertung der bei der Abwasserreinigung anfallenden Stoffe wie 
Klärschlamm, Faulgas, Sand, Rechengut, Fett, Asche u.a.
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I. Kosten

� Produktplan Sachsen

Produkt:
538001 Ableitung des Niederschlagswassers

� Ableitung von Niederschlagswasser durch den Betrieb von Kanälen,
Regenbecken und Pumpwerken. Bewirtschaftung von kommunalen
Anschlusskanälen. Aufnahmen aus abflusslosen Gruben und Kleinklär-
anlagen in einer mobilen Fäkalannahmestation.

Produkt:
538002 Ableitung des Schmutzwassers

� Ableitung von Schmutzwasser durch den Betrieb von Kanälen Regen-
becken und Pumpwerken. Bewirtschaftung von kommunalen An-
schlusskanälen. Aufnahmen aus abflusslosen Gruben und Kleinklär-
anlagen in einer mobilen Fäkalannahmestation.
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I. Kosten

Produkt:
538003 Reinigung des Niederschlagswassers

� Betrieb der mechanischen, biologischen und chemischen Stufen der
Abwasserbehandlungsanlagen. Einleitungen nicht reinigungsbedürftiger Wässer. Reinigung von 
angenommenem Sand aus Kanalräumgut, Sandfanggut und Straßenkehricht. Absatz der 
anfallenden Stoffe.

Produkt:
538004 Reinigung des Schmutzwassers

� Betrieb der mechanischen, biologischen und chemischen Stufen. Der 
Abwasserbehandlungsanlagen. Einleitungen nicht reinigungsbedürftiger Wässer. Reinigung von 
angenommenem Sand aus Kanalräumgut, Sandfanggut und Straßenkehricht. Absatz der 
anfallenden Stoffe.

Produkt: 
538005 Dezentrale Niederschlagswasserbewirtschaftun g

� Dezentrale Bewirtschaftung der Niederschlagswässer (soweit nicht an Dritte übertragen).
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II. Fläche

Zu den Maßstäben vgl. oben

Art der Ermittlung:
� Vollständige Selbstauskunft
� Teilweise Vorgaben durch Gemeinde (Pläne, Befliegung)
� Vollständige Ermittlung durch Gemeinde (Pläne, Befliegung) 
� Antragsverfahren zulässig (vgl. oben)?
� Kombination

Art der Ermittlung ist auch abhängig vom gewählten Maßstab
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E. Fazit
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- Gesplittete Abwassergebühren sind in allen Gemeinden 
(von wenigen, wohl nur theoretischen Ausnahmen 
abgesehen) erforderlich

- Gebührenrechtliche Teile der Abwassersatzungen ohne 
gesplittete Gebühren sind nichtig

- Anpassung der Satzungen gegebenenfalls mit 
Rückwirkung und vorherigem Hinweis
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit
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